
Journal von Behinderten 
für Behinderte und ihre Freunde

Liebe Leserinnen und Leser!
Ende Juni wurde durch den Deutschen 
Bundestag eine stark überarbeitete 
Fassung des Rentenüberleitungsgeset­
zes (RÜG) verabschiedet, das ab 1. 1. 
1992 in Kraft tritt.

Wochenlange Proteste von diesem 
Gesetzentwurf betroffener Personen, 
darunter nicht wenige Menschen mit 
Behinderungen, erzwangen einen Kom­
promiß zugunsten der ostdeutschen 
Rentner und Rentenanwärter, also 
auch der Invalidenrentner.

Was bringt uns das Gesetz nun im 
einzelnen? Geblieben ist alles, was sich 
an Positivem und Negativem für die 
ehemaligen DDR-Rentnerlnnen aus der 
Übertragung bundesdeutschen Rechts 
ergibt. Kompromisse wurden nur in den 
Übergangsbestimmungen und den ge­
sonderten Berechnungsmodalitäten 
getätigt! Es bleibt, daß für geraume Zeit 
alle Invalidenrentnerinnen noch zwei 
Rentenbescheide ausgestellt bekom­
men. Eine Berechnung nach bisheri­
gem DDR-Recht und einen nach dem 
ostmodifizierten BRD-Recht. Ist die 
Rente nach DDR-Recht höher, wird die­
se aus Gründen des Vertrauens­
schutzes gezahlt. Nach Berechnungen 
des Verbandes der Rentenversiche­
rungsträger werden das rund 83 Pro­
zent der Rentenempfänger sein und bei 
Frauen geht man sogar von 95 Prozent 
aus.

Aber nur die nach BRD-Recht be­
rechnete Rente wird dynamisiert, was 
zu einem statischen Zahlbetrag auf 
Jahre führt, während ja die Lebenshal­
tungskosten weiter steigen.

Der Sozialbetrag als Mindestsiche­
rung wurde deutlich spürbar ausgebaut.

Dr. Stefan Heinik

IN DIESEM HEFT:

■ Satzung ABiD
Seiten 3-8

■ Pflegeassistenz- 
Gesetz erforderlich

Seite 18

■ Recht
Seiten 31-34

■ Unbeschreiblich 
weiblich

Seiten 36-38

■ POST/INFO
Seiten 54-63

2. Jhg., Nr. 15+16/91 
29. Juli 1991
Preis 2 DM 
(Österreich 14 ÖS, 
Schweiz 1,8 sfr, 
Italien 1400 Lire) 
plus Portokosten ffl

N
H

C
H

W



2 LIEBE LESERINNEN UND LESER
—

___

Zum einen erhalten Neuzugänge bis 
31. 12. 1993 (das geht 2 Jahre über 
den Entwurf des RÜG hinaus) diese 
Aufstockung. Und wer einen Sozialzu­
schlag zur Rente bekommt, behält die­
sen bis zum 31. 12. 1996 (auch 2 Jahre 
länger als im RÜG-Entwurf). Zum ande­
ren wurde die Höhe für den Anspruch 
auf einen Sozialzuschlag heraufgesetzt, 
d. h. künftig wird er für Renten unter 
600 DM gewährt, und die im RÜG-Ent­
wurf vorgesehene Streichung des Sozi­
alzuschlags für Ehepaare wird durch ei­
ne Mindestklausel (960 DM) gemildert. 
Der Bestandsschutz für nach DDR- 
Recht erworbene Rentenansprüche 
wird bis zum 31. 12. 1996 (RÜG-Ent­
wurf nur bis 30. 6. 1995) ausgedehnt, d. 
h. bis zu diesem Zeitpunkt sind der Be­
ginn einer Rente und auch die Be­
standsrenten geschützt wie z. B. Rente 
für Frauen mit 60 Jahren, die Ge­
währung von Mindestrenten und die 
Regelungen für die Berechnungen z. B. 
der Kinderzurechnungszeiten.

Ergibt sich daraus eine höhere Rente 
als nach BRD-Recht, wird der extra in 
diesem Gesetz geschaffene „Auffüllbe­
trag“ gezahlt. Der Rentenzahlbetrag 
verringert sich also durch die Überlei­
tung der DDR-Renten in das westdeut­
sche Rentenrecht nicht!

Dieser sogenannte Auffüllbetrag wird 
bei den Bestandsrenten und den Neu­
zugängen 1992/1993 erst ab 1996 ab-
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geschmolzen. Für die Zugänge 
1994-1996 ist er allerdings sofort ab­
schmelzbar.

Das Engagement für unsere sozialen 
Rechte hat sich gelohnt. Zugleich soll­
ten wir aber in den nächsten Jahren 
den regierenden Parteien und denen, 
die zur Regierung streben, auf die Fin­
ger sehen und Versprochenes einkla­
gen. Mit dem Auslaufen der jetzt be­
schlossenen Übergangsregelungen En­
de 1996 bietet sich die Chance für eine 
Reform des bundesdeutschen Renten­
rechts! Dabei ginge es vor allem um
- eine eigenständige Alterssicherung

der Frauen, was sozial wesentlich 
moderner wäre als das z. Z. geprie­
sene Witwenrecht der BRD,

- die additive Anrechung der Kinderer- 
ziehungs- und Pflegezeiten,

- die Etablierung einer Mindestrente in 
ganz Deutschland, wie wir sie bisher 
schon in der DDR hatten.
Diese Vorschläge, deren Umsetzung 

zu mehr Selbstbestimmung führen 
könnte, sollten politisch befördert wer­
den. Das wünscht sich und uns allen
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SATZUNG 
A B i D

Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e. V. 
„Für Selbstbestimmung und Würde“

Präambel

Ausgehend von dem Gebiet der früheren DDR ha­
ben sich auf demokratischer Grundlage neue 
Gruppen, Gesellschaften und Organisationsformen 
aller Art gebildet oder sind solche noch in der Bil­
dung begriffen. Diese haben es sich zur Aufgabe 
gestellt, in ganz Deutschland Menschen mit Behin­
derungen, ihren Angehörigen und Freunden und 
allen an ihrem Schicksal Interessierten Selbstbe­
stimmung zu ermöglichen und Hilfe und Unterstüt­
zung jeder Art zu gewähren. Alle diese Organisa­
tionen und alle Behinderten allgemein können in 
dem ABiD als ihrer gemeinsamen Selbsthilfeorga­
nisation ihre Heimat und Zusammenfassung fin­
den, damit sie unter voller Wahrung der Selbstän­
digkeit der angeschlossenen Gruppen und Organi­
sationen mit ihrer gemeinsamen Kraft auf der 
Grundlage dieser Satzung ihre Ziele erfolgreicher 
und wirksamer durchsetzen können.
Dabei werden als Behinderte angesehen Men­
schen mit allen Arten von geistigen, physischen 
und psychischen Behinderungen einschl. chroni­
schen Krankheiten und dadurch mit ständigen oder 
periodisch auftretenden Beeinträchtigungen ihrer 
körperlichen oder psychischen Funktionen ein­
schließlich der Sinnesorgane.
Der ABiD wird ihnen und jedem einzelnen Men­
schen mit Behinderungen insbesondere dabei hel­
fen, die notwendige Hilfe und Unterstützung durch 
die hierfür zuständigen Stellen des Bundes, der 
Länder oder der Kommunen bzw. von hierfür sach­
verständigen Persönlichkeiten zu erlangen. Gleich­
zeitig wird er sich mit voller Kraft aktiv für die Ver­
besserung der rechtlichen und sozialen Stellung 
der Menschen mit Behinderungen einsetzen. Dies 
gilt vor allem in bezug auf ihre berufliche Tätigkeit 
und ihre Wohnverhältnisse, ihre soziale Absiche­
rung und Bildung sowie auf ihren Zugang zu Ver­
kehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden, für ihre 
Einbeziehung in ihre Umwelt, so daß Menschen 
mit Behinderungen selber in freier Selbstbestim­
mung und Würde ihre Stellung in der menschlichen 
Gemeinschaft aller Bürger bestimmen können.

In den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wer­
den alle Maßnahmen gefördert und ergriffen, die 
einen persönlichkeitsfördernden Aspekt besitzen 
und zu einem menschenwürdigen Leben gehören.

§1
Rechtliche Grundlagen

(1) Der ABiD führt offiziell den Namen

ABiD

„Allgemeiner Behindertenverband 
in Deutschland e. V.“

(2) Soweit sinnvoll und zur Kennzeichnung ausrei­
chend, kann die Abkürzung „ABiD“ rechtswirksam 
verwendet werden.

(3) Bei allen geeigneten Gelegenheiten ist der Un­
tertitel

„Für Selbstbestimmung und Würde“

als Teil des Namens des ABiD diesem hinzuzufü­
gen.

(4) Der Verband wird in dieser Satzung als „ABiD“ 
bezeichnet.
(5) Der ABiD hat seinen Sitz in Berlin.

(6) Der Vorstand des ABiD hat dafür Sorge zu tra­
gen, daß der ABiD im Vereinsregister beim Amts­
gericht Berlin-Charlottenburg als „eingetragener 
Verein (e. V.)” ordnungsgemäß eingetragen und 
daß er berechtigt ist, in seinem Namen die Be­
zeichnung „e. V.“ zu führen.

(7) Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, daß 
der ABiD von dem zuständigen Finanzamt als „ge­
meinnützig“ anerkannt bleibt.



§2 
Grundsätzliche Festlegungen

(1) Der ABiD ist eine nicht weltanschaulich oder re­
ligionsmäßig gebundene, von Parteien, Organisa­
tionen und staatlichen Organen unabhängige und 
damit nur ihren Mitgliedern verantwortliche, ge­
meinnützige Organisation. Seine Aufgabe besteht 
darin, die Interessen der Menschen mit Behinde­
rungen, ihrer Angehörigen, ihrer Freunde und all 
derer, die mit ihnen leben, zu fördern und zu ver­
treten.
(2) Dabei werden als Betroffene angesehen alle 
diejenigen Menschen, die sich außerhalb ihrer be­
ruflichen Tätigkeit der Unterstützung eines Behin­
derten widmen, um ihm ein weitestgehend selbst- 
bestimmtesLeben zu ermöglichen. Es geht dabei in 
erster Linie um Eltern bzw. andere nahe Angehöri­
ge oder Freunde.

(3) Der ABiD ist selbstlos tätig und verfolgt in erster 
Linie nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Er kann 
eine entgeltliche Tätigkeit nur dann ausüben 
bzw. Zweckbetriebe nur dann unterhalten oder 
sich an ihnen beteiligen, wenn die sich ergeben­
den Erträge ausschließlich für seine gemein­
nützigen Zwecke Verwendung finden. Seine Mit­
glieder dürfen von ABiD auf Grund ihrer Mitglied­
schaft keine persönlichen finanziellen Vorteile er­
halten.
(4) Die Tätigkeit des ABiD ist darauf gerichtet, den 
in Abs. (1) und (2) angegebenen Personenkreis auf 
materiellem, geistigem, kulturellem und ethischem 
Gebiet selbstlos unmittelbar und mittelbar zu unter­
stützen und zu fördern, so daß die materiellen und 
die allgemeinen Erfordernisse und Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderungen und ihrer Angehöri­
gen bzw. der Menschen, die sie betreuen, bei der 
Gestaltung der Gesamtheit aller Lebens- und Ar­
beitsbedingungen so beachtet werden, daß die 
Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtig­
tes, aktives, menschenwürdiges und selbstbe­
stimmtes Leben in der menschlichen Gemeinschaft 
führen können. Seine Tätigkeit ist aber gleichzeitig 
auch darauf gerichtet, dafür zu sorgen, daß die All­
gemeinheit, die hierzu eine umfassende Verpflich­
tung besitzt, von den entsprechenden Gesetzge­
bungen und anderen rechtlichen oder sonstigen 
Regelungen oder Maßnahmen bis zu den Verhal­
tensweisen jedes einzelnen ebenfalls zur Errei­
chung dieser Zielsetzung beiträgt.

(5) Der ABiD sieht es als eine seiner besonders 
wichtigen Aufgaben an, durch geeignete Maßnah­
men sicherzustellen, daß seine Mitglieder umfas­
sende Möglichkeiten zu Information und Beratung 
auf allen Rechtsgebieten erhalten, auf denen sich 

im Zusammenhang mit ihrer Behinderung Proble­
me ergeben.

(6) Der ABiD ist innerhalb Deutschlands zu einer 
engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
allen Gruppen und Organisationen bereit, die sich 
selbstlos für die Menschen mit Behinderungen 
bzw. Gruppen mit bestimmten Behinderungen ein­
setzen, und steht diesen jederzeit für einen Beitritt 
offen, wenn diese bereit sind, seine Satzung anzu­
erkennen. Jederzeit ist aber auch jede den Zielen 
des ABiD entsprechende Zusammenarbeit mög­
lich, wie etwa Erfahrungsaustausche und gemein­
same Aktionen für die Menschen mit Behinderun­
gen und gegebenenfalls auch eine Mitgliedschaft, 
wenn die in Abs. (4) dargelegten Ziele allen Betei­
ligten gemeinsam sind. Mit allen Stellen des Bun­
des, der Länder und Kommunen sowie allen Par­
teien, Bürgerbewegungen und anderen gemeinnüt­
zigen Organisationen strebt der ABiD eine enge 
Zusammenarbeit im Interesse der Menschen mit 
Behinderungen an.
(7) Der ABiD strebt eine enge Zusammenarbeit mit 
und gegebenenfalls auch eine Mitgliedschaft in al­
len außerhalb Deutschlands und vor allem im Rah­
men der Europäischen Gemeinschaft oder im Welt­
maßstab bestehenden Behindertenverbänden so­
wie eine enge Zusammenarbeit mit bzw. eine Mit­
arbeit in allen internationalen oder außerhalb 
Deutschlands und vor allem europäischen oder in 
den anderen Ländern Europas bestehenden staat­
lichen und nichtstaatlichen Einrichtungen an, um 
so die rechtliche Stellung der Menschen mit Behin­
derungen auch durch Beschlüsse der UNO, der 
EG und anderer Staatengemeinschaften und -Or­
ganisationen sowie von deren Mitgliedsorganisatio­
nen ebenso zu sichern wie durch Erfahrungs­
austausch und gemeinsame Aktionen mit oder 
Mitarbeit in internationalen nichtstaatlichen Orga­
nisationen und Verbänden außerhalb Deutsch­
lands.
(8) Der ABiD ermöglicht allen Vereinigungen und 
Verbänden, die ihm angehören und In deren Ar­
beitsbereich vergleichbare internationale Organisa­
tionen bestehen, die Zusammenarbeit mit bzw. die 
Mitgliedschaft in diesen Organisationen.

§3
Die Einzelmitgliedschaft

(1) Einzelmitglieder des ABiD können alle Men­
schen mit Behinderungen, deren Angehörige und 
Freunde sowie alle diejenigen werden, die sich für 
das Schicksal von Menschen mit Behinderungen 
interessieren und bereit sind, für diese einzutreten. 
Einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist da-
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neben die Anerkennung dieser Satzung und die 
Zahlung von Beiträgen.
(2) Der Antrag auf Einzelmitgliedschaft ist schrift­
lich bei der zuständigen Leitung des ABiD oder ei­
ner diesem angeschlossenen Gruppe bzw. eines 
angeschlossenen Verbandes zu stellen. Bei nicht 
voll Geschäftsfähigen ist jedoch die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters bei der Antragstellung 
erforderlich. Die Einzelmitgliedschaft wird in dem 
Zeitpunkt rechtswirksam, in dem die zuständige 
Leitung die Aufnahme schriftlich durch Ausstel­
lung eines Mitgliedsausweises bestätigt. Für die 
Mitgliedschaft besteht ein Mindestalter von 14 Jah­
ren.
(3) Eine Selbsthilfegruppe oder ein ähnliches Kol­
lektiv, das keinen festen Rechtscharakter besitzt, 
kann bei Anerkennung dieser Satzung durch 
schriftlichen Antrag mit der Wirkung dem ABiD 
bzw. seinem zuständigen Landes-, Kreis- oder 
Ortsverband beitreten, daß jedes einzelne Mitglied 
Mitglied des ABiD mit allen entsprechenden Rech­
ten und Pflichten wird, die Gruppe oder das Kollek­
tiv aber seine Tätigkeit selbständig durchführt. Die 
Mitgliedschaft jedes einzelnen Mitgliedes wird 
durch die schriftliche Bestätigung der zuständigen 
Leitung des ABiD in Form eines Mitgliedsauswei­
ses rechtswirksam. Im weiteren finden alle Festle­
gungen über die Einzelmitglieder entsprechende 
Anwendung.
(4) Jedes voll geschäftsfähige Einzelmitglied des 
ABiD hat innerhalb desselben die gleichen Rechte 
und Pflichten.
(5) Das Recht jedes Einzelmitgliedes besteht vor 
allem darin, vom ABiD im Rahmen von dessen 
Möglichkeiten Unterstützung und Hilfe in allen Fra­
gen zu erhalten, die mit Behinderungen und den 
sich daraus ergebenden Problemen Zusammen­
hängen.
Weiter hat es das Recht, aktiv an der gesamten 
Tätigkeit im ABiD und dabei speziell an allen Wah­
len im ABiD entsprechend dieser Satzung teilzu­
nehmen und in alle Funktionen im ABiD entspre­
chend dieser Satzung gewählt zu werden. Die nicht 
voll geschäftsfähigen Mitglieder besitzen kein akti­
ves oder passives Stimmrecht.

(6) Die Verpflichtung jedes Einzelmitgliedes be­
steht vor allem darin, auf der Grundlage diese Sat­
zung aktiv am Leben des ABiD mitzuwirken und 
sich überall für die Interessen von Menschen mit 
Behinderungen einzusetzen. Daneben ist jedes 
Einzelmitglied verpflichtet, seinen Beitrag pünktlich 
entsprechend der geltenden Beitragsordnung zu 
zahlen.

(7) Die Einzelmitgliedschaft endet durch Austritt, 

der durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber 
der zuständigen Leitung des ABiD erfolgt, durch 
Tod oder mit der Auflösung des ABiD. Bei nicht voll 
geschäftsfähigen Mitgliedern muß der schriftlichen 
Austrittserklärung die schriftliche Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters beiliegen.

(8) Die Einzelmitgliedschaft endet weiter durch 
Streichung, wenn das Mitglied in schwerwiegen­
der Weise dieser Satzung oder den Interessen 
von Menschen mit Behinderungen zuwiderhan­
delt. Vor dem Beschluß einer Leitung im ABiD auf 
Streichung eines Mitgliedes ist dieses persön­
lich zu hören. Gegen den Beschluß hat das Mit­
glied das Recht auf Einspruch bei der entsprechen­
den Mitgliederversammlung, die endgültig ent­
scheidet.
(9) Die Einzelmitgliedschaft endet auch dann durch 
Streichung, wenn das Mitglied trotz wiederholter 
Mahnungen seinen Verpflichtungen zur Beitrags­
zahlung länger als ein Jahr nicht nachkommt.

§4 
Angeschlossene Organisationen, 

kooperative Förderer 
und Sponsoren des ABiD

(1) Dem ABiD bzw. einem seiner Landes-, Kreis­
oder Ortsverbände können sich Gruppen, Verbän­
de oder andere Organisationen aller Art (zusam­
menfassend als „angeschlossene Organisationen“ 
bezeichnet) durch Beschluß ihrer Mitgliederver­
sammlungen oder ihrer demokratisch gewählten 
Delegiertenkonferenzen bei Anerkennung dieser 
Satzung mit der Wirkung anschließen, daß jedes 
ihrer Mitglieder durch Ausstellung eines Mitglieds­
ausweises der betreffenden angeschlossenen Or­
ganisation, der einen entsprechenden Hinweis ent­
halten muß, gleichzeitig Mitglied des ABiD mit allen 
diesbezüglichen Rechten und Pflichten wird. Die 
Gruppen, Verbände oder anderen Gesellschaften 
behalten ihre innere Selbständigkeit; die Zusam­
menarbeit mit dem ABiD bzw. seinem zuständigen 
Landes-, Kreis- oder Ortsverband wird durch eine 
entsprechende Vereinbarung im Rahmen dieser 
Satzung geregelt.

(2) Kooperative Förderer des ABiD können Grup­
pen, Verbände oder andere Organisationen wer­
den, die ganz oder teilweise dieselben Ziele wie 
der ABiD verfolgen und die Satzung desselben an­
erkennen, bei denen aber für ihre Zusammenarbeit 
mit dem ABiD besondere Bedingungen am Platze 
sind, deren Einzelheiten in einem Vertrag mit dem 
ABiD oder einem seiner Verbände oder Gruppen 
festgelegt werden. Die Rechtsstellung als koopera-
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tiver Förderer des ABiD beginnt mit dem Abschluß 
eines derartigen Vertrages, dem der Verbandsvor­
stand bzw. der Vorstand des zuständigen Landes-, 
Kreis- oder Ortsverbandes bzw. der Gruppe einer­
seits und der demokratisch gewählte Vorstand des 
kooperativen Förderers andererseits vorher zuge­
stimmt haben muß. Die einzelnen Mitglieder des 
kooperativen Förderers werden nicht Einzelmitglie­
der des ABiD und haben damit weder deren Rech­
te noch deren Pflichten.

(3) Die Rechtsstellung als kooperativer Förderer 
des ABiD endet mit der Beendigung des Vertrages. 
Sie kann aber auch unter denselben Vorausset­
zungen wie bei der Einzelmitgliedschaft einseitig 
durch den ABiD bzw. dessen zuständigen Landes-, 
Kreis- oder Ortsverband bzw. den Vorstand der 
Gruppe beendet werden.
(4) Sponsoren des ABiD können Einzelpersönlich­
keiten, Organisationen und staatliche oder kommu­
nale Organe sowie Einrichtungen und Betriebe al­
ler Art werden, die auf der Grundlage dieser Sat­
zung und eines Vertrages mit dem ABiD oder sei­
nem zuständigen Landes-, Kreis- oder Ortsverband 
dem ABiD bzw. einer Gruppe desselben finanzielle 
Mittel oder andere Leistungen für die Ziele des 
ABiD oder bestimmte Projekte einmalig oder lau­
fend zur Verfügung stellen.

(5) Die Rechtsstellung als Sponsor des ABiD be­
ginnt mit dem Abschluß des in Absatz (4) erwähn­
ten Vertrages, der der Zustimmung des zuständi­
gen Vorstandes im ABiD bedarf, und endet mit der 
Beendigung dieses Vertrages. Der ABiD kann die 
Rechtsstellung als Sponsor des ABiD unter densel­
ben Voraussetzungen einseitig beenden wie bei 
dem kooperativen Förderer.

§5
Die territoriale Gliederung des ABiD

(1) Der ABiD organisiert seine gesamte Tätigkeit 
entsprechend dieser Satzung aufbauend auf Grup­
pen, Orts-, Kreis- und Landesverbänden, die ihre 
Arbeit in voller Selbständigkeit durchführen. Sie 
können sich - soweit zweckmäßig - eigene Namen 
geben und selber als eingetragene Vereine mit 
gemeinnützigem Charakter zur Eintragung gelan­
gen.

(2) Entsprechendes gilt für die angeschlossenen 
Organisationen, die sich einem Orts-, Kreis- oder 
Landesverband oder dem ABiD zentral anschlie­
ßen können.

(3) Die Gruppen, Orts-, Kreis- und Landesverbän­
de sowie die angeschlossenen Organisationen or­

ganisieren ihre Arbeit in demokratischer Selbstbe­
stimmung entsprechend den Grundsätzen dieser 
Satzung, auf deren Grundlage sie sich eigene Sat­
zungen geben können, die die Zugehörigkeit zum 
ABiD klar erkennen lassen.

§6
Der Verbandstag

(1) Höchstes Organ des ABiD ist der Verbandstag.

(2) Der Verbandstag wird vom Verbandsvorstand 
in der Regel alle zwei Jahre einberufen. Er muß 
einberufen werden, wenn ein Drittel der Landesver­
bände oder der Mitglieder dies verlangen.

(3) Die Einberufung erfolgt mindestens drei Monate 
vorher, so daß die Delegierten, beginnend bei den 
Mitgliederversammlungen in den Gruppen, dann in 
dieser Reihenfolge auf Orts-, Kreis- und Landes­
mitgliederversammlungen oder Delegiertenkonfe­
renzen nach einem vom Verbandsvorstand festge­
legten Schlüssel entsprechend der Mitgliederzahl 
in geheimer Abstimmung gewählt werden können. 
Auf diesen Mitgliederversammlungen bzw. Dele­
giertenkonferenzen sind bereits die wesentlichen 
inhaltlichen Entscheidungen des Verbandstages 
zumindest in ihren Grundzügen und die Kandida­
ten für den Vorstand und die Revisionskommission 
zur Diskussion zu stellen, so daß eine möglichst 
breite, Sachfragen wie Personalentscheidungen 
betreffende, kollektive Stellungnahme bereits im 
Vorfeld des Verbandstages erarbeitet werden 
kann. Entsprechendes gilt für die Delegierten der 
zentral angeschlossenen Organisationen zum Ver­
bandstag.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes und der Revisi­
onskommission nehmen als Delegierte am Ver­
bandstag teil. Die Vorstandsmitglieder des ABiD 
sind Delegierte mit Stimmrecht, die Mitglieder der 
Revisionskommission Delegierte mit nur beraten­
der Stimme. Ebenso entsenden die kooperativen 
Förderer und die Sponsoren nur Delegierte ohne 
Stimmrecht zum Verbandstag.

(5) Der Verbandstag berät und beschließt unter 
voller Achtung der Eigenständigkeit der Gruppen, 
der Orts-, der Kreis- und der Landesverbände so­
wie der angeschlossenen Organisationen und ihres 
Rechtes, ihre inneren Angelegenheiten selber zu 
regeln, über folgende Fragen:

1. Über den Bericht des Verbandsvorstandes;
2. Über den Bericht der Revisionskommission des 
ABiD;
3. Auf Antrag der Revisionskommission des ABiD 
über die Entlastung des Verbandsvorstandes;
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4. Über die Satzung bzw. Änderungen derselben. 
Hierzu ist eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Dele­
gierten notwendig;
5. Über die Grundsätze der Beitragsordnungen im 
ABiD. Hierzu ist eine 2/3-Mehrheit der Delegierten 
notwendig;
6. Über die Grundlinien der weiteren Arbeit des 
ABiD;
7. In geheimer Abstimmung über die Wahl des Prä­
sidenten, von drei Vizepräsidenten und des 
Schatzmeisters;
8. In geheimer Abstimmung über die Wahl der Mit­
glieder der Revisionskommission des ABiD, die 
aus ihrer Mitte selber ihren Vorsitzenden wählen;
9. Über alle sonstigen Angelegenheiten des ABiD, 
über die der Verbandstag zu entscheiden wünscht 
und die nicht in die Kompetenz eines einzelnen 
Landesverbandes, Kreisverbandes oder Ortsver­
bandes bzw. einer Gruppe desselben fallen.

(6) Die weiteren Mitglieder des Verbandsvorstan­
des werden während des Verbandstages von den 
Delegierten der Landesverbände und der zentral 
angeschlossenen Organisationen in geheimer Ab­
stimmung so gewählt, daß auf jeden Landesver­
band oder jede zentral angeschlossene Organisa­
tion zwei weitere Vorstandsmitglieder entfallen. So­
lange und soweit noch keine Landesverbände in 
den Altbundesländern bestehen, haben die Dele­
gierten aus diesen Ländern das Recht, gemeinsam 
wie ein Landesverband zwei weitere Vorstandsmit­
glieder in geheimer Abstimmung zu wählen.

(7) Bei allen im ABiD zu wählenden Gremien ist zu 
gewährleisten, daß Menschen mit Behinderungen 
und Betroffene angemessen repräsentiert sind. 
Sämtliche Mitglieder von Vorständen im ABiD üben 
diese Funktion ehrenamtlich aus.
Über sämtliche Tagungen leitender Gremien des 
ABiD sind Protokolle zu führen, die von dem Präsi­
denten bzw. dem Vorsitzenden oder einem als Pro­
tokollant bestimmten Leitungsmitglied zu unter­
zeichnen sind.

§7 
Der Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand ist zwischen den Ver­
bandstagen das höchste Organ des ABiD. Er wird 
von dem Präsidenten in der Regel einmal im Vier­
teljahr einberufen. Er muß einberufen werden, 
wenn es ein Drittel seiner Mitglieder verlangen. An 
den Sitzungen des Verbandsvorstandes nehmen 
der Hauptgeschäftsführer, der Rechtsberater und 
der Vorsitzende der Revisionskommission des 
ABiD beratend ohne Stimmrecht teil.

(2) Die Einberufung des Verbandsvorstandes 
erfolgt durch eingeschriebenen Brief des Prä­
sidenten mindestens zwei Wochen vor dem 
vorgesehenen Termin unter Übersendung aller 
Materialien, die während der Sitzung dessel­
ben beraten oder beschlossen werden sollen. Mit 
Zustimmung von 2/3 der anwesenden Vor­
standsmitglieder können während der Sitzung wei­
tere Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung 
gesetzt oder aus wichtigem Grunde erst während 
derselben vorgelegte Vorlagen beschlossen wer­
den.

(3) Der Verbandsvorstand leitet den ABiD zwi­
schen den Verbandstagen. Er beschließt insbeson­
dere über:

1. Die Bestätigung des Jahresabschlusses und den 
Jahresfinanzplan des ABiD auf der Grundlage ei­
ner entsprechenden Stellungnahme der Revisions­
kommission des ABiD;

2. Den Stellenplan des ABiD und dessen Änderun­
gen sowie alle wichtigen Personalfragen;

3. Die Finanzrichtlinie für den ABiD sowie alle Fra­
gen von besonderer Bedeutung in bezug auf die 
Finanzen des ABiD;

4. Die Geschäftsordnung des Vorstandes und der 
Hauptgeschäftsstelle des ABiD;

5. Den Abschluß von Vereinbarungen mit zentral 
angeschlossenen Organisationen sowie von Ver­
trägen mit zentralen kooperativen Förderern oder 
Sponsoren;

6. Alle Fragen von Bedeutung in der Zusammenar­
beit zwischen den Landesverbänden und den an­
geschlossenen Organisationen untereinander oder 
mit dem Hauptgeschäftsführer;
7. Die Fragen der Öffentlichkeitsarbeit wie vor al­
lem Veröffentlichungen des ABiD aller Art;

8. Alle Entscheidungen zwischen den Verbandsta­
gen, die nicht dem Verbandstag vorbehalten sind 
und die der Verbandsvorstand als wichtig genug 
ansieht, um über sie zu entscheiden.

(4) Soweit sich neue Landesverbände gründen 
oder sich Gesellschaften zusätzlich zentral dem 
ABiD anschließen, haben sie das Recht, auf einer 
zu diesen Zwecke einberufenen Mitgliederver­
sammlung oder Delegiertenkonferenzen in gehei­
mer Abstimmung zwei weitere Mitglieder in den 
Vorstand des ABiD zu wählen.

(5) Beim Ausscheiden eines Mitgliedes des Vor­
standes kooptiert der Vorstand mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder einen Ersatz für
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dessen Funktion. Es muß aber immer eine 2/3 
Mehrheit gewählter Mitglieder aufrechterhalten 
werden.

(6) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der 
Schatzmeister bilden den geschäftsführenden 
Vorstand des ABiD, der zwischen den Sitzun­
gen des Verbandsvorstandes dessen Befug­
nisse ausübt, aber Entscheidungen von grund­
sätzlicher Bedeutung nur trifft, wenn dies durch 
spezielle Umstände erforderlich wird. An seinen 
Sitzungen nehmen der Hauptgeschäftsführer und 
der Rechtsberater des ABiD sowie auf Wunsch 
der Vorsitzende der Revisionskommission des 
ABiD ohne Stimmrecht teil. Der geschäftsführende 
Vorstand wird durch den Präsidenten je nach Be­
darf in der Regel monatlich einberufen und leitet 
die laufende Arbeit des ABiD. Er muß einberufen 
werden, wenn es mindestens zwei seiner Mitglie­
der fordern.

(7) Der Verbandsvorstand kann für einzelne Ar­
beitsaufgaben ständige oder zeitweilige Kommis­
sionen oder Arbeitsgruppen berufen, deren Vorsit­
zende je nach Zweckmäßigkeit an den Sitzungen 
des Verbandsvorstandes oder des geschäfts­
führenden Vorstandes ohne Stimmrecht teilneh­
men.

(8) Der Verbandsvorstand bestellt den hauptamtli­
chen Hauptgeschäftsführer. Dieser übt seine ge­
samte Tätigkeit auf der Grundlage der Beschlüsse 
und der Weisungen des Verbandsvorstandes und 
des geschäftsführenden Vorstandes in enger Zu­
sammenarbeit mit dem Präsidenten und dem 
Schatzmeister aus und ist dem Verbandsvorstand 
und zwischen dessen Sitzungen dem geschäfts­
führenden Vorstand berichts- und rechenschafts­
pflichtig.

(9) Der Hauptgeschäftsführer führt die laufenden 
Geschäfte des ABiD. Er stellt die anderen haupt­
amtlichen Mitarbeiter in der Hauptgeschäftsstelle 
mit Zustimmung des geschäftsführenden Vorstan­
des ein und ist ihnen gegenüber weisungensbe­
fugt. Bei der Auswahl der hauptamtlichen Mitarbei­
ter werden bei gleicher Qualifikation Menschen mit 
Behinderungen bevorzugt.

(2) Einzelheiten regelt eine Revisionsordnung, die 
sich die Revisionskommission selber in Durch­
führung dieser Satzung gibt.

§9
Rechtliche Vertretung und Finanzen

(1) Der ABiD wird im Rechtsverkehr durch den ge­
schäftsführenden Vorstand vertreten; dieser ist der 
Vorstand des ABiD im Sinne von § 26 BGB. In sei­
nem Namen vertritt der Präsident, ein Vizepräsi­
dent oder der Schatzmeister den ABiD gerichtlich 
oder außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein 
vertretungsberechtigt.

(2) Die Einnahmen des ABiD ergeben sich aus:

1. Zuwendungen aller Art;
2. Förderbeträgen von kooperativen Förderern 
oder von Sponsoren; (vgl. § 3)
3. Spenden;
4. Erträgen aus eigener oder fremder wirtschaftli­
cher Tätigkeit, die den gemeinnützigen Charakter 
des ABiD nicht in Frage stellen dürfen;
5. Beiträgen der Mitglieder auf der Grundlage der 
vom Verbandstag beschlossenen Rahmenbeitrags­
ordnung.

(3) Der Verbandsvorstand regelt in einer Finanz­
richtlinie die Grundsätze für die Finanzwirtschaft 
des ABiD.
(4) Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.

§10 
Die Auflösung

(1) Die Auflösung des ABiD kann nur durch einen 
zu diesem Zwecke einberufenen Verbandstag mit 
den Stimmen von zwei Dritteln der stimmberechtig­
ten Delegierten beschlossen werden.

(2) In dem Auflösungsbeschluß ist festzulegen, 
welchen gemeinnützigen Zwecken das Vermögen 
des ABiD im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Finanzamt zuzuführen ist.

§8
Die Revisionskommission

(1) Die Revisionskommission des ABiD überprüft 
die gesamte Finanzwirtschaft des ABiD unj ^ie 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

§11 
Schlußbemerkungen

Diese Satzung ist von dem Verbandstag des ABiD 
am 12. Mai 1991 beschlossen worden und tritt an 
demselben Tage in Kraft.
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Annerose Hinze

L
eute gibt’s, die pas­
sen nirgendwo so 
richtig hin, die 
schwelgen nicht in Luxus­

trips, die zum Komsum 
feilgeboten werden - 
vielleicht, weil sie arm 
sind -, die zweifeln an 
Idealen, die „in“ sind, an 
„Jugend“, „Fitneß“, „Kar­
riere“ - vielleicht, weil sie 
nicht mithalten können -, 
die lassen ihren Kopf 
nicht durch die Medien 
mattsetzen - vielleicht, 
weil sie nachdenken 
müssen - vielleicht weil 
sie alles dies gar nicht 
wollen? Leute gibt’s, die 
passen sich nicht an - ob 
freiwillig oder unfreiwillig, 
die fallen aus dem Rah­
men, die fallen auf, die 
sind scheinbar die ewig 
Unzufriedenen, denen 
einfach nicht zu helfen 
ist.

Wir, behinderte und 
nichtbehinderte Leute 
von der BUNDESAR­
BEITSGEMEINSCHAFT 
DER CLUBS BEHIN­
DERTER UND IHRER 
FREUNDE E. V. (BAG 
cbf), erfahren häufig, daß 
man uns in die Ecke der 
Außenseiter stellt, sei es 
ganz unverhohlen durch 
Ablehnung, verbrämt 
durch Mitleid, unaufge­
klärt durch Vorurteile.

PAPIER IST I 
GEBULBIG i

TöhM



Genau das wollte eine Handvoll junger 
behinderter und nichtbehinderter Leute 
Ende der 60er Jahre nicht länger hin­
nehmen, sondern etwas anderes, Neu­
es ausprobieren: Miteinander leben, frei 
von gegenseitiger Abhängigkeit und 
Bevormundung. Auf der Basis freund­
schaftlicher Kontakte und Beziehungen, 
die Mut machen, engagieren wir uns für 
eine menschliche Gesellschaft.

Für uns ist Clubarbeit und Freizeit 
kein Widerspruch, im Gegenteil: In un­
seren rund 100 örtlichen Gruppen, den 
CLUBS BEHINDERTER UND IHRER 
FREUNDE, engagieren sich behinderte 
und nichtbehinderte Leute. Wir wollen 
über Mißstände nicht bloß lamentieren. 
Wir reden mit, mischen uns ein, mit 
Protest und Lösungsvorschlägen für 
mehr Freiräume, die oft durch Gedan­
kenlosigkeit und Unkenntnis verstellt 
sind. Klar erleben wir dabei auch Frust 
und Tiefschläge, oft aber dennoch Er­
folge, echte Fortschritte, weil man uns 
ernst nehmen muß. Wir können als „ge­
mischte“ Gruppen unsere Anliegen ein­
fach glaubwürdig vertreten. Das Wich­
tigste: Behinderte Menschen gehören 
gleichberechtigt überall dazu. Es gibt 
noch viel zu tun, bis dies erreicht ist, in 
allen Kindergärten, Schulen, Jungend­
gruppen, Ausbildungs- und Arbeitsstät­
ten und, und ...

Neben allem engagierten Arbeiten 
kommt aber auch die Freizeit (im enge­
ren Sinne) nicht zu kurz. Ausflüge, Grill­
feten, Schwof sind selbstverständlich.

In jedem Jahr bieten wir 6 bis 8 Ta­
gungen und Seminare an, auf denen 
sich die verschiedensten Leute aus 
dem ganzen Bundesgebiet treffen: Akti­
visten aus den Clubs und anderen 
Selbsthilfeinitiativen, Interessierte, die 

nur wegen eines bestimmten Themas 
kommen, Neulinge, die mal „reinrie­
chen“ wollen, behinderte und nichtbe­
hinderte Teilnehmer, „jung“ und „alt“, 
Theoretiker und Praktiker. (Das Semi­
narangebot für 1991 finden Sie in der 
STÜTZE 6/91, S. 7, Anm. d. Red.) Mit­
machen kann also jeder - allein das In­
teresse zählt. Vielfalt zeichnet auch die 
Themenauswahl aus: Mal geht’s ganz 
konkret ums Handwerkzeug für „Selbst­
helfer“, z. B. um journalistische Grund­
kenntnisse, Einblick in Gemeindever­
waltung und -politik, um Fertigkeiten, in 
und mit Gruppen zu arbeiten. Auch vor 
anderen Themen, die uns unmittelbar 
angehen, schrecken wir nicht zurück:

Entwicklung verbesserter Hilfsmittel 
und Pkws für behinderte Menschen, In­
tegration in Bildungswesen und Arbeits­
welt, Tourismus, Solidarität unter be­
nachteiligten Gruppen, Fragen der sinn­
vollen Lebensgestaltung, Sexualität und 
Partnerschaft, Existenzbedrohung 
durch menschenverachtendes Denken 
und Forschen. Wir nutzen unsere Ver-
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anstaltungen, um immer Fachleute von 
außen als Gesprächspartner einzula­
den. So profitieren wir von deren Wis­
sen, und sie lernen um oder dazu, 
wenn sie Anliegen und Forderungen di­
rekt von Betroffenen erfahren.

Raus aus den eigenen vier Wänden, 
fremde Länder und Menschen kennen­
lernen, oder einfach mal „die Seele 
baumeln lassen“ - das sind Wünsche, 
die behinderte Leute genauso haben 
wie andere auch. Bloß - wenn außer 
dem Rucksack auch der Rollstuhl mit 
muß, jemandem viel Interessantes nicht 
zugänglich ist, weil er nicht sehen kann, 
es mit der Verständigung nicht so 
klappt, weil jemand sprachbehindert 
ist? Da tauchen oft Probleme auf, die 
einem die „kostbarsten Wochen des 
Jahres“ echt vermiesen können. Wir 
von der BAG cbf haben schon vor Jah­
ren zur Selbsthilfe gegriffen und können 
Euch jede Menge Tips und Infos geben: 
- 6000 Adressen rollstuhlgerechter Un­

terkünfte in 90 Ländern der Welt 
(vom Campingplatz bis zum Nobel­
hotel)

- Kontaktadressen von Veranstaltern, 
die workcamps, Studien-, Sport- und 
Bildungsreisen für behinderte und 
nichtbehinderte Leute anbieten

- wie man selbst mit schmalem Geld­
beutel auf Tour gehen kann, oder wie 
sich das Problem der Suche nach ei­
ner Begleitperson angehen läßt.

Freundschaft über Grenzen hinaus - 
dieses Motto wird gerade auf unseren 
internationalen Jugendbegegnungen 
immer wieder lebendige Erfahrung. Wir 
organisieren mit Partnergruppen aus 
fast allen europäischen Ländern, aus 
Israel und den USA Austauschprogram­
me. Dabei geht’s uns vor allem um den 
Erfahrungsaustausch. Wir bieten unse­
re internationalen Jugendbegegnungen 
zu erschwinglichen Preisen an. Alle jun­
gen behinderten und nichtbehinderten 
interessierten Leute (keineswegs nur 
Mitglieder unserer Clubs) sind herzlich 
eingeladen. Kontakt zu uns über:

Bundesarbeitsgemeinschaft cbf,
Eupener Str. 5, 
W-6500 Mainz.

Anneliese Mayer

Die Möglichkeiten des Unmöglichen
In der (alten) Bundesrepublik existieren 
seit Jahrzehnten Behindertenverbände, 
die sich auf die Fahnen geschrieben 
haben, die Interessen von Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderungen 
zu vertreten. Bei näherem Hinsehen 
läßt sich jedoch feststellen, daß diese 
Verbände sehr feste Strukturen ange­
nommen haben und größtenteils zu un­
flexibel sind, um auf neue Entwicklun­
gen einzugehen. Einen Kontrapunkt 
hierzu möchte das „Forum der Krüppel- 
und Behinderteninitiativen“ darstellen.

Das „Forum“ ist ein loser Zusammen­
schluß von engagierten Behinderten 
aus dem gesamten Bundesgebiet. In 
der Regel finden vier- bis fünfmal im 
Jahr überregionalen Treffen statt, auf 
denen über Themen, die unangenehm 
sind, weil sie zum Nachdenken heraus­
fordern, diskutiert und politische Forde­
rungen erarbeitet werden. Um öffentli­
che Aufmerksamkeit zu erlangen, wer­
den gelegentlich Aktionen durchgeführt. 
(Unsere Fotos zeigen Aktionen des 
„Forum“.)
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Entstanden ist das „Forum der Krüp­
pel- und Behinderteninitiativen“ aus der 
„Aktionsgruppe gegen das UNO-Jahr“, 
in der sich 1980 Behinderte und Nicht­
behinderte zusammenfanden, um sich 
auf ein von den Vereinten Nationen für 
eine besondere Personengruppe dekla­
riertes Jubiläumsjahr vorzubereiten.

Der „Aktionsgruppe“ ging es darum, 
die wirklichen Verhältnisse in der Be­
hindertenpolitik aufzuzeigen und die 
Mißstände anzuprangern. Um dieses 
Ziel zu erreichen, galt es aus der Rolle 
zu fallen: Bereits auf der Eröffnungsver­
anstaltung im Januar 1981 kam es zu 
einem Eklat. Die „Aktionsgruppe gegen 
das UNO-Jahr“ besetzte die Bühne und 
verhinderte die offiziellen Ansprachen 
der Politiker und Funktionäre. Behinder­
te ergriffen selbst das Wort und stellten 
die sozialpolitische Realität dar. Unter 
dem Motto „Keine Reden - keine Aus­
sonderung - keine Menschenrechtsver­

letzungen" forderten sie ihr Recht nach 
gesellschaftlicher Teilnahme ein.

Innerhalb der Aktionsgruppe kam es 
in Frühjahr 1981 zu einer Auseinander­
setzung, die sehr wichtig war. Es ging 
dabei um die Zusammenarbeit mit 
Nichtbehinderten. Zwei „Lager“ hatten 
sich herauskristallisiert: die Krüppel­
gruppen, die eine politische Zusam­
menarbeit mit nichtbehinderten „Freun­
den“ ablehnten, und die Behinderten­
gruppen, die einer Zusammenarbeit mit 
Nichtbehinderten offen standen, wobei 
es Voraussetzung war, daß Nichtbehin­
derte nicht stellvertretend für Behinder­
te reden und handeln dürften. Die Dis­
kussion in und um die Krüppelgruppen 
halte ich heute für einen der wesentlich­
sten Momente, die ausschlaggebend 
für ein neues Selbstbewußtsein inner­
halb der Behindertenbewegung waren. 
Die Normen und Wertvorstellungen der 
Nichtbehinderten wurden grundsätzlich
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in Frage gestellt, eine Orientierung an 
Nichtbehinderten abgeiehnt und der 
Aspekt der Hilfe und Abhängigkeit kri­
tisch reflektiert. Die nunmehr existieren­
den „Zentren für Selbstbestimmtes Le­
ben“ stellen eine logische Konsequenz 
aus diesem Diskussionsprozeß dar.

Am Ende des „Jahres der Behinder­
ten“ wurde das KRÜPPELTRIBUNAL 
durchgeführt. Die Schwerpunkte richte­
ten sich damals noch auf die Situation 
in Einrichtungen wie Heimen, Werkstät­
ten für Behinderte und Ämtern. Die Ab­
schaffung aller Aussonderungseinrich­
tungen wurde gefordert und bestimmte 
auch nach 1981 die Arbeit der emanzi­
patorischen Behindertenbewegung. So 
entstanden in den achtziger Jahren all­
mählich Alternativen zu der Heimunter­
bringung: die ambulanten Dienste er­
möglichten, daß pflegeabhängige Be­
hinderte durch Laienhelfer und/oder Zi­
vildienstleistende allein in ihrer eigenen 
Wohnung leben können.

Des weiteren wurde gegen die Unzu­

gänglichkeit der öffentlichen Nahver­
kehrsmittel protestiert - Bus und Bahn 
für alle war die Forderung. Ein Erfolg 
bedeutet hier die zunehmende Ein­
führung der Niederflurbusse mit Hub­
plattform.

Neben den praktischen Schritten zu 
einer Veränderung der konkreten Le­
benssituation behinderter Menschen 
beschäftigte sich das „Forum der Krüp­
pel- und Behinderteninitiativen“ seit 
1984 immer mehr mit sogenannten „le­
benbedrohlichen Tendenzen“. Durch 
die gewaltigen Entwicklungen im Be­
reich der Gentechnologie haben sich 
Manipulationsmöglichkeiten ergeben, 
die einer frühzeitigen Selektion behin­
derten Lebens Vorschub leisten. Eben­
so wurde eine massive Kritik an der Le­
galisierung der Sterilisation bei „einwilli­
gungsunfähigen Personen“ geübt. Die 
Debatte um die Sterbehilfe und deren 
ethische Rechtfertigung durch Leute 
wie den australischen Philosophen Pe­
ter Singer bestimmen seit einiger Zeit 
die Inhalte sehr stark.
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Durch den Fall der Mauer sind auch 
Behinderte aus den fünf neuen Bundes­
ländern zum „Forum der Krüppel- und 
Behinderteninitiativen“ hinzugekom­
men. Wir stellten fest, daß wir aufgrund 
einer anderen politischen Situation un­
terschiedliche Erfahrungen gemacht 
haben. Es ist ein komplizierter Prozeß, 
die dadurch bedingten z. T. anderen 
Lebensvorstellungen zusammenzubrin­
gen. Durch Gespräche und kritisches 
Reflektieren versuchen wir einen Weg 
zu finden, diese Schwierigkeiten zu 
überwinden.

Nähere Informationen über unsere 
Treffen und Veröffentlichungen gibt es 
unter folgender Adresse: Forum der 
Krüppel- und Behinderteninitiativen, c/o 
AG SPAK, Adlzreiterstr. 23, W-8000 
München 2.

ÜBRIGENS unser nächstes Treffen 
findet vom 6. bis 8. September wieder 
in der Jugendherberge Melsungen statt. 
Reisekosten werden zurückerstattet, 
die Übernachtung (sie ist bekanntlich 
nicht hoch) muß allerdings jeder selbst 
zahlen. Wir bitten alle Freunde, die aus 
unterschiedlichen Gründen vielleicht 
nicht selbst an unserem Treffen teilha­
ben können, uns dennoch ihre Gedan­
ken und Ideen mitzuteilen, damit wir 
auch unsere Schlüsse ziehen können.

Partnerschaft im Club 68
Der Club 68 wurde von Behinderten ge­
gründet, die ihre Probleme eigenverant­
wortlich meistern wollten. Es war die er­
ste von Behinderten gegründete Verei­
nigung in der Bundesrepublik. Zunächst 
gehörten ihr nur Behinderte an. Doch 
schon bald wurde deutlich, daß die zu 
lösenden Fragen die aktive Partner­

schaft zwischen Behinderten und Nicht­
behinderten erforderten. Diese Erkennt­
nis führte zu einem Zusammenschluß 
von Behinderten und Nichtbehinderten, 
die gemeinsam die Ziele des Clubs ver­
wirklichen wollen.

Von staatlicher Seite wird eine ganze 
Reihe Hilfsmaßnahmen im Bereich der 
Rehabilitation angeboten. Sie beziehen 
sich fast alle auf das Schul- und Berufs­
leben. Der Club 68 will Möglichkeiten 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung schaf­
fen, um so die berufliche Rehabilitation 
zu ergänzen. Nur beides zusammen 
kann dazu beitragen, den behinderten 
Menschen aus seiner Isolation heraus­
zuführen. Dabei ist er auf die aktive Mit­
hilfe des Nichtbehinderten angewiesen.

Unser Programm reicht von Klön­
abend, Diskothek, Schwimm- und Hob­
bygruppen über Film- und Theaterver­
anstaltungen bis zur Podiumsdiskussi­
on. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
will der Club 68 dazu beitragen, das 
Verhältnis zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten zu entkrampfen. 
Außerdem pflegt der Club 68 Kontakte 
zu Behörden und politischen Parteien, 
um auch gegenüber diesen Institutio­
nen die Interessen der Behinderten zu 
Gehör zu bringen. In über dreißig Städ­
ten der Bundesrepublik gibt es gleichar­
tige Einrichtungen wie den Club 68. Sie 
sind in der „Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Clubs Behinderter und ihrer Freun­
de e. V.“ (BAGC) zusammengefaßt.

Kontakt zu uns:

Club 68 - Verein für Behinderte und ih­
re Freunde e. V.,
Postfach 2675,
W-2000 Hamburg 13
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Ottmar Miles-Paul

USA: Ein Traum wurde Gesetz
In der STÜTZE 11+12/91 veröffentlich­
ten wir unter dieser Überschrift auf den 
Seiten 26 bis 28 den ersten Teil einer 
Dokumentation zum Antidiskriminie­
rungsgesetz in den USA. Wir beenden 
diesen Beitrag nachfolgend mit dem 
zweiten Teil.

2. Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen und 
Dienstleistungen
Das Gesetz verbietet die Diskriminie­
rung von Behinderten bei der Benut­
zung aller staatlichen und privaten Ein­
richtungen, wie z. B. Geschäfte, Hotels, 
Motels, Restaurants, Waschsalons, 
Parks, Schulen, Universitäten, Ämter 
usw. So müssen alle neuerrichteten öf­
fentlichen Gebäude zugänglich gebaut 
werden, wobei Studien gezeigt haben, 
daß sich dabei die Baukosten durch­
schnittlich lediglich um ein bis zwei Pro­
zent erhöhen würden. Darüber hinaus 
sind öffentliche Einrichtungen dazu auf­
gefordert, Veränderungen vorzuneh­
men, die die Zugänglichkeit für Behin­
derte möglich machen, wenn diese 
„leicht verwirklichbar“ und ohne größere 
„Schwierigkeiten oder Kosten“ umsetz­
bar sind, wie beispielsweise der Bau ei­
ner Rampe. Bei Ümbau- oder Renovie­
rungsarbeiten ist der umgebaute Be­
reich für Behinderte zugänglich zu ma­
chen, solange die Kosten dieser Maß­
nahmen nicht in einem unangemesse­
nen Verhältnis zu den allgemeinen Um­
baumaßnahmen stehen.

Dabei wurden nicht nur die Belange 
von Rollstuhlbenutzergruppen, sondern 
auch von Sehgeschädigten und Hörbe­
hinderten berücksichtigt. So sind öffent­

liche Einrichtungen dazu verpflichtet, 
akustische Hilfsmittel oder Materialien 
in Großschrift, Brailleschrift oder auf 
Kassette bereitzustellen. Bei dieser 
Vorschrift spielt jedoch die Frage der 
„unangemessenen“ Bürde, die je nach 
Größe und Natur einer Einrichtung be­
stimmt werden muß, ebenfalls eine Rol­
le. So bedeutet dies, daß nicht jedes 
Restaurant über eine Speisekarte in 
Braille verfügen muß, wenn das Perso­
nal beispielsweise bereit ist, die Karte 
vorzulesen.

3. Öffentlicher Personenverkehr
Nachdem die Ausgrenzungen Behin­
derter aus dem öffentlichen Personen­
verkehr stets eine zentrale Rolle in den 
politischen Protestaktionen der Inde- 
pendent-Living-Bewegung gespielt ha­
ben, konnten durch die Verabschiedung 
des Americans with Disabilities Acts er­
hebliche Verbesserungen in diesem 
Bereich erreicht werden. Seit August 
1990 dürfen die öffentlichen Verkehrs­
betriebe nur noch solche Busse an­
schaffen oder leasen, die auch für Be­
hinderte zugänglich sind. Studien ha­
ben dabei gezeigt, daß die Kosten für 
die Anschaffung von Bussen mit Hebe­
bühnen den ursprünglichen Kaufpreis 
um nicht mehr als fünf Prozent über­
steigen und die Instandhaltungskosten 
ebenfalls nicht unangemessen sind.

Die Verkehrsbetriebe sind auch an­
gewiesen, ergänzende Fahrdienste für 
Behinderte zu betreiben, die nicht in der 
Lage sind, herkömmliche öffentliche 
Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen. 
Entscheidend war bei der Verabschie-
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dung des Gesetzes, daß die Busse der 
privaten Firmen im Überlandverkehr, 
deren Betreiber sich stets gegen die 
Zugänglichmachung ihrer Busse ge­
sträubt hatten, zukünftig ebenfalls bei 
Neuanschaffungen für Behinderte bar­
rierefrei sein müssen. Hierbei sind je­
doch Fristen von sechs bis sieben Jah­
ren eingeräumt worden, um in diesem 
Zeitraum die Vorschriften bei Überland­
bussen effektiv umzusetzen.

Auch wenn in diesem Gesetzespaket 
nicht die Umrüstung der bereits im Be­
trieb befindlichen Busse erreicht wer­
den konnte, wurde auf jeden Fall eine 
Verkehrspolitik durchgesetzt, die Behin­
derten langfristig eine Gleichstellung 
bei der Benutzung der Verkehrsmittel 
zusichert.

Für den Eisenbahnverkehr bedeutet 
das neue Gesetz, daß bei Neuanschaf­
fungen alle Fahrzeuge und bei Neubau­
ten, z. B. von Bahnhöfen, alle Einrich­
tungen für Behinderte zugänglich sein 
müssen. Die Eisenbahnbetreiber sind 
angewiesen, während einer Frist von 
fünf Jahren mindestens einen Waggon 
pro Zug für Behinderte zugänglich zu 
machen. Alle Bahnhöfe, auch die der 
Untergrund-Bahnen, müssen innerhalb 
von drei Jahren barrierefrei gestaltet 
sein.

4. Benutzung der 
telekommunikativen Einrichtungen
Nachdem Hör- und Sprachbehinderte 
bisher von der Inanspruchnahme tele­
kommunikativer Einrichtungen, z. B. 
des Telefons, aufgrund fehlender 
Dienstleistungen ausgeschlossen oder 
erheblich eingeschränkt wurden, 
schreibt das neue Gesetz vor, daß in 
diesem Bereich alle notwendigen Be­
dingungen geschaffen werden müssen, 
um diesem Personenkreis die gleichbe­

rechtigte Nutzung zu gewährleisten. So 
werden dabei die Telefongesellschaften 
angewiesen, bis spätestens 26. Juli 
1993 in den ganzen USA Relaissyste­
me mit dem notwendigen Personal zu 
betreiben, die Hör- und Sprachbehin­
derten rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Die Telefongesellschaften müs­
sen außerdem neben der Benutzung 
der herkömmlichen Schreibtelefone die 
Technik und das Personal bereitstellen, 
die auch die Kommunikation zwischen 
Schreibtelefonbenutzern und regulären 
Telefonbenutzern sicherstellen.

Damit wird dem oft von Hör- und 
Sprachbehinderten beklagten Umstand 
Rechnung getragen, daß die wenigsten 
Einrichtungen, Geschäfte und Privat­
personen über Schreibtelefone verfü­
gen. Technisch bedeutet dies, daß die 
mittels des Schreibtelefons geschriebe­
nen Wörter in Sprache übersetzt wer­
den und das gesprochene Wort umge­
kehrt in Schrift umgewandelt werden 
muß, um miteinander kommunizieren 
zu können. Dieser Teil symbolisiert den 
behinderungsübergreifenden Charakter 
dieses Gesetzes.

Die Einklagbarkeit 
des Gesetzes
Die Einklagbarkeit des Gesetzes wurde 
den bereits existierenden Bürgerrechts­
bestimmungen nach dem Civil Rights 
Act von 1964 angepaßt, die auch für 
andere benachteiligte Minderheiten gel­
ten. Dies bedeutet, daß Prozesse ge­
gen die Verletzung der gesetzlichen 
Bestimmungen sowohl von Privatperso­
nen als auch von staatlicher Seite vom 
Generalstaatsanwalt angestrengt wer­
den können.

Bei Diskriminierungen, die von Privat­
personen angeklagt werden, können 
diese die Veränderung der bestehen-
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